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der Conſecration, der Name des Altarpatrones und der beigeſchloſſenen
Reliquien ſtehen Wenn aQher bei Abtragung eines conſecrierten Altare
das Sepulchrum röffnet wird, iſt der Pfarrvorſteher verpflichtet, die
Kapſel uneröffnet dem Ordinariate einzuſenden, dieſelben prüfen
und eventue neuerdings zur Conſecration verwenden. Die Reliquien⸗
kapſeln der Altäre ſind theils von Zinn, theils, beſonders bei en
Altären, Aus las oder Thon Dieſe Gefäße werden mit0
geben und oben mit dem Siegel des Conſecrators, In Wachs oder
iegellack, abgedruckt, verſehen. Alle Reliquien, welche bei röffnung
durch das Ordinariat nicht mehr rauchbar, eil chon vermodert,
gefunden werden, en geſammelt und ſpäter n der omkirche bei
geſetzt werden, QAmi auch tihnen durch das Feſt Reliquiarum
Dioecesis die gebürende Ehre erwieſen werde
bman doch wieder zurückkehren um en Brauche, bne

ilvolle Reliquiarien aus Metall ſchaffen, mit wohlverſiegelten
authentiſchen Reliquien, um ſie auf den Altären verwenden und
zur Verehrung auszuſetzen! den Kathedralen Frankreichs fand ich
den ſchönen Gebrauch, reich gefaſste Reliquiarien Iun den Seitenkapellen
aufzuſtellen In Verbindung eigener Knieſchemel, ſo daſs die Gläubigen
dort (ten und die Reliquiarien küſſen können. Auch die ſchönſten
en und neuen Metall⸗Sarkophage für Reliquien fand ich In den
franzöſiſchen Kirchen würdig aufgeſtellt, mit dem Beſtreben, durch
eutliche A  riften die Gläubigen aufmerkſam zu machen, ſie
erehren, ein Gebrauch, der gewi Nachahmung verdient.

Graz f.⸗b Hofkaplan Dr ranz reiherr von Oer

IILI (Das Eile mit beim Beichthören.) Die
Rückſichtnahme auf die enge der Pönitenten, namentlich
an Concurstagen, vereinbart mit einem anſcheinend
rengen Usſpru des Alfons von Liguori

Der bekannte Ausſpruch des hl Lehrers, „daſs der Beichtvater
an der Behandlung der einzelnen Pönitenten keine Rückſicht auf die
umſtehende Menge der übrigen Pönitenten nehmen ſoll, indem 4 10
*  ber dieſe keine Rechenſchaft abzulegen habe“, ſoll allerdings Im
wörtlichen Sinne werden, inſoweit deſſen unumgänglich
nothwendige eiſtung zugunſten des jeweiligen Pönitenten ES erfordert.
leſe eiſtung betrifft die gehörige orge für die formelle Integrität
der El für die Dispoſition des Pönitenten zur Losſprechung,
für die icherung der formell nothwendigen Reparationen, ES
gegebenen Aergerniſſes und für deſſen Bewahrung vor dem Rückfall
In die Sünde erlangt dies nun nicht ſelten gar viel Zeit, und
zwar gerade Concurstagen, dieſelbe E koſtbarer iſt, ſo ird
das Gefühl des Mitleides und der I  1 für die umſtehenden
harrenden Pönitenten manchmal auf eine harte robe geſtellt, und
eln jedes rechtmäßige Mittel zur Befriedigung desſelben wird will⸗
kommen ſein e  en wir nun die vorzüglichſten dieſer ittel
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Zuerſt und ſelbſtverſtändlich chließt die zu bewahrende Geiſtes⸗

ſammlung nicht ern rüſtiges und wackeres orgehen Unter olchen
Umſtänden aus, wohl aber eine behagliche Langſamkeit. Dann bleibt
auch bei aller ichtmäßigen Sorgfa für den einzelnen Pönitenten,
den man eben anhört, die diſtributive Gerechtigkeit, die wahre Ord⸗

der Nächſtenliebe, ſowie auch der rundſa Recht eſtehen,
daſs man Uunter zwei Uebeln E das geringere wählen ſoll

Nachdem m der vorhergehenden Erörterung die pflichtmäßige
orge des Bei  ater für die Ormelle Vollſtändigkeit des Sünden⸗
Bekenntniſſes als einer der vorzüglichen te zur Nichtberückſichtigung
der Umſtehenden enge anderer Pönitenten betont worden, bietet ſich
ogleich die rage dar, ob auch die onſt Pfli  mäßige Beſorgung der
materiellen Vollſtändigkeit ein Er Titel ſei oder nicht? Jeden⸗
falls Ird ſie * nicht ſo abſolut und In dem rade ſein wie die
erſtere, weil 10 auch ohne dieſelbe die Giltigkeit des Sacramentes
eſtehen kann und das geiſtliche Wohl des Pönitenten dadurch nicht
ſo weſentlich beeinträchtigt wird. Sodann ſind vorläufig zwei Voraus⸗—
ſetzungen als zugeſtanden anzuſehen, daſs nämlich einerſeits der Beicht⸗
vater die überhaupt hat, bei unwiſſenden und nach
äſſigen Pönitenten poſitiv für die Herſtellung der Beichtintegrität
durch betreffende Fragen ſorgen, und daſs andererſeits der 0
Umſtand irgend eines Concurſes von Pönitenten noch nicht inreicht,
den Beichtvater ohneweiter von dieſer Pflicht entbinden. Alfons
Theol IIIOT lib 607. Sed HaeGS Opinio te es alſo
zugegeben, rag ES ſich denn, ob nicht um Zeitgewinn und zugunſten
der anderen Pönitenten irgendwe  E Beſchränkung hiebei zuläſſig
werden könne?

Um die rage recht zuzuſpitzen, wollen wir den Standpunkt
und das Verfahren von errn acidus, eines ſehr eifrigen Seelen⸗
hirten, erwägen. Derſelbe hat eine kleine Pfarrei und 1e ſich aher
imſtande, andern Seelſorgern Im Beichthören und redigen recht fleißig
auszuhelfen, auch wohl bei verſchiedenen Gelegenheiten gewiſſe eligiöſe
Volksexereitien Iun fremden Pfarreien abzuhalten. Nun macht mN
einer oder anderen derſelben beim Beichthören die betrübende Er⸗
fahrung, daſs nur gar 3u viele ſacrilegiſche Beichten von ange her

reparieren eien, Tfreut ſich aber auch eitens der Pönitenten
eines vollen und troſtreichen Vertrauens Er iſt mithin ganz über⸗
eugt, daſs bei den vielen noch übrig bleibenden Pönitenten gar
manche derſelben von ſchrecklichen Sacrilegien 3u entlaſten Gelegenheit
habe, wogegen die meiſten dieſer Unglücklichen, ſo meint eu, ami
belaſtet blieben, wenn ſie bei dieſer Gelegenheit nicht beichten önnten
Da ihm unde nur ſehr wenige Zeit übrig bleibt, raiſonniert
bei ſich ſe alſo 7 ach, wie jammerſchade, enn ich einen großen
Theil dieſer g9 (ute ungehört entlaſſen müſste! wie
dAre eS alſo, enn ich bei den langen und verworrenen General⸗
beichten, die doch ſo viele Zeit In Anſpruch nehmen, mit der Be⸗
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ſorgung der materiellen Vollſtändigkeit viel runder und ſummariſcher
zuwege gienge, namentlich betreffs der Sündenzahl, wofür man dochſo viele Fragen zu ſtellen hat? werde miur ohnedem chon das
16 Urtheil bilden und die geziemenden Bußen aufzugeben wiſſen,und vorzüglich will ich das Gehörige leiſten, den Rückfällen In
die unde vorzubeugen und die nothwendigen Genugthuungen zubefördern. So gewinne ich die nothwendige Zeit, QAmi dieſe Leute
alle 1 bona fide eine giltige, heilbringende EI bei miur ablegenkönnen, während on manche un ihren Sacrilegien leiben und darin
zugrunde gehen würden; ſo werde ich auch Unter zwei Uebeln das
geringere wählen und eine charitas apostolica bene 0rdinata aus
ben Die materielle Vollſtändigkeit beſorgen, wozu ich als
Beichtvater übrigens nur indirect verpflichtet bin, iſt miu unter dieſenUmſtänden moraliſch unmöglich. Auf dieſe Weiſe alſo will ich In
Gottes Namen handeln und Er, der Allwiſſende, wird hoffentlichmein Verfahren Jum Heil der Seelen billigen.“Was iſt nun von dieſer merkwürdigen Berathung und Ver
fahrungsweiſe zu halten? Bezüglich des perſönlichen Verfahrens von
errn Acidu und In Anbetracht ſeiner feſten Ueberzeugung von
der Wahrheit aller jener Vorausſetzungen, wäre kein Stein auf ihn
3u werfen; denn Im allgemeinen und theoretiſch zu reden, dürfte ein
ähnliches Urtheil und Verfahren Geltung haben oder doch geduldewerden, inſoferne ähnliche Vorausſetzungen begründet ſein mögen;denn In der That, die Wahl des geringeren von zwei unumgäng⸗lichen Uebeln, die Le Ordnung der Nächſtenliebe, die daraus hervor⸗gehende moraliſche Unmöglichkeit der fraglichen Leiſtung, enthebenden Beichtvater von der onſt beſtehenden derſelben. Allein
praktiſch geredet, müſsten Vorausſetzungen von ſo Urgenter Art, wie
die von errn Placidus, nUuL CUII grano Salis zugelaſſenwerden. iſt dies eine heikle Sache Handelt eS ſich aber um Ab⸗
kürzung und Zeitgewinn zugunſten der wartenden Pönitenten durchUnterlaſſung von rein ſu N Leiſtungen eitensdes Beichtvaters, dann iſt die ragliche Rückſicht überhaupt angezeigt:da verlangt die re Ordnung der apoſtoliſchen Nächſtenliebe und
des klugen Seeleneifers. Die diesbezügliche ahrhei mag folgender⸗weiſe eſtimm werden. „Die Rückſichtnahme auf die übrigen Pöni⸗tenten iſt E mehr Platz, als ES ſich nicht nothwendigenLeiſtungen handelt, die weniger wichtig ſind und als der PönitentUnter der Hand leichter zur El zurückkommen kann; als ferner die
übrigen Pönitenten zahlreicher und In größerer geiſtlicher Noth ſind;und endlich 1e chwerer eS für dieſelben iſt, ſpäter zur Beicht zurück⸗
3u ommen.“

Die Richtigkeit dieſer Aufſtellung Iim allgemeinen leuchtet ein;ehen wir uns ſofort ihre Hauptanwendungen näaher Die
erwähnten ſupererogatoriſchen Leiſtungen laſſen ſich auf olgendePunkte zurückführen: auf die mit der EI verbundene Seelen⸗
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leitung, auf das Anhören der leichteren Beichten überhaupt, auf das
der ſchwereren, und endlich auf die Uſnahme von Generalbeichten,
namentlich bei gemeinſamen geiſtlichen Exercitien und Volksmiſſionen.
Die mit der Bei verbundene it frommer Perſonen
ſoll ſelbſtverſtändlich Concurstagen gar nicht V  enomme werden.
Wel eine Uerheit, wenn andere Pönitenten, die der EI be⸗
dürfen, dadurch ange aAarten oder gar ungehör davon gehen müſsten.
Bei der eigentlichen El frommer Seelen, die oft und regel⸗
mäßig beichten, mag gewiſs in ehr expeditiver Weiſev
werden: ein oder das andere treffende Wort rel dann als Zuſpruch
ſchon hin Uebrigens wird ein weiſer Beichtvater ſeine habituellen
rommen Beichtkinder anweiſen, ſich Concurstagen lieber gar nicht
zur Beicht einzuſtellen. Bei den einfachen und leichteren Beichten
anderer I1 (Ebender eute mögen twaige Fragen,
35  ber die Kindererziehung dgl., und der Zuſpruch ſchon weiter
reichen, jedoch weniger umſtändlich ſein als anderen Zeiten,
kein edränge von Pönitenten zUum Zeitgewinn mahn

Was die ſchwereren Beichten von eigentlich weltlich
geſinnten, heilsvergeſſenen Leuten betrifft, da iſt allerdingseine ſchwierige Aufgabe zu löſen, das völlig Genügende mit einer
namhaften Zeiterſparnis vereinbaren; ‘eS El das völlig

en end E, denn wo man ſich da eilig mit dem kn app
Nothwendigen begnügen, ſo waäre die Gefahr vorhanden, keine
gute Arbeit Iu verrichten. Die Erzielung der Integrität und die
gehörige Dispoſition des Pönitenten zur Losſprechung oder zur
willigen Annahme des Aufſchubes, der Bereitwilligkeit zur Leiſtungder nothwendigen Reparationen, für die gegebenen Aergerniſſe

W., zur Meidung aller gefährlichen Gelegenheiten und zur An⸗
wendung der poſitiven ittel und wirkſamen Maßregeln den
Rückfall In die ünde, dies alles verlangt ſeitens des Beichtvaterfür gewöhnliche Beichten dieſer Art aſt mehr Aufmerkſamkeit, ifer,Mühe und Zeitaufwand als bei Gelegenheit von Volksexereitien die
Aufnahme von Lebensbeichten. Das tück Arbeit aber bietet ſichäufig dar den meiſten großen Concurstagen und namentlich zurOſterzeit, Patronsfeſten und nicht ſelten bei Aufnahme der El  en
von Brautleuten Nur nach vorhergegangenen außerordentlichenPredigten kann bei ſolchen Beichten ein ſchnelleres orgehengedacht werden, ſo auch bei deren Ufnahme Wallfahrtsorten,oder auch, wenn eS noth thut, dadurch, daſs der Beichtvater glei
anfangs das Sündenbekenntnis durch treffende Fragen herbeiführund ſo dem verlornen Zeitaufwand eines faſt nichtsſagenden Be⸗
kenntniſſes ſeitens des Pönitenten vorbeugt. Alſo betreffs der erwähntenClaſſe von Beichten ＋

ſt überhaupt weit mehr das Weilen als das len

mne nd wichtige Upererogatoriſche Leiſtung des Beicht⸗
vaters beſteht In der Ufnahme von nicht nothwendigen General⸗
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nd überhaupt Wiederholungsbeichten. Betreffs dieſer Leiſtung
kann die Berückſichtigung der übrigen Pönitenten 3u weit und auch
nicht weit genug gehen SOie geht weit, enn ihretwegen

Beichten nicht aufnimmt, enn ES doch angezeigt und billig
wäre, oder auch ieſelben übereilt und zu oberflächli abmachte
Jene Rückſicht würde nicht weit gehen, enn man ſich EI
nd unzeitig zur ſelben Aufnahme herbeiließe oder eine unverhältnis⸗
mäßige Zeit und orge darauf verwendete.

nter gewöhnlichen Umſtänden ſoll man bei einem großen
edränge von Pönitenten nicht El ſolch eine Beicht aufnehmen,
weil eben [Sdann die Gefahr nahe legt, nur eine und übereilte
Arbeit verrichten und doch gienge man Abet nicht haushälteriſch
genug mit der koſtbaren Zeit 7

◻.

ndes wäre bei der allgemeinen
Anwendung dieſer Regel auch die entgegengeſetzte ernſtere Gefahr vor
handen, zuweilen eine wahrhaft nothwendige Wiederholungsbeicht für
nicht nothwendig 3u halten, eil das Urtheil nur 3u El dem Unſche
olgt, oder auch den Pönitenten von der Tfüllung ſeiner wohl⸗
ewuſsten Pflicht abzuſchrecken, falls man die Ungelegenheit ſeine
ntrages 3u ſehr etonen wür

Da nun die Ornahme von General— oder doch Wiederholungs⸗
beichten vorzüglich zur Zeit geiſtlicher Exercitien und Volksmiſſionen
U dgl gerade ſozuſagen der Tagesordnung iſt,‚ wollen wir die
diesbezügliche Praxis hinſichtlich Unſerer rage mehr ins Auge
faſſen Vorerſt iſt bemerken, daſs ann jene ornahme
nicht bloß gebräuchlich, ſondern auch die Ufnahme ſolcher Beichten
eitens der betreffenden Beichtväter billig und recht iſt, beſonders
wenn die Exercitanten zur ornahme und Vorbereitung derſelben
rmahnt worden ind Inſofern nun die ede iſt von nicht noth⸗
wendigen Wiederholungsbeichten, kann man wohl die allgemeine ege
aufſtellen, „daſs der Zeitaufwand für die einzelnen Pönitenten WOS/
möglich Im Verhältnis che mit der Zahl oder enge der anzu⸗
örenden Beichten, ſo wie mit der zur Beendigung der Exereitien
oder Miſſion feſtgeſetzten Zeit und mit der Zahl der fungierenden
Beichtväter“. Dieſe ege ganz außera 3u laſſen, le die
distributive Gerechtigkeit und den wohlverſtandenen apoſtoliſchen Iſfer
handeln

nme große Schwierigkeit bietet ſich inde die Beobachtung
derſelben dar In dem Falle, namentlich bei olksmiſſionen die
Ufnahme der Beichten, reſpective Generalbeichten, nicht womöglich
und vor allem den gewillten Mitgliedern der betreffenden Miſſions⸗
pfarrei zugute ommt, ſondern ohne Unterſchie auf alle Pönitenten
ausgedehnt wird, die ſich aus der ganzen mgegen darbieten Da
iſt zur Berückſichtigung der Menge von Pönitenten er Rath theuer
und die Gefahr liegt nahe, betreffs der Generalbeichten, weniger
gründlich zu arbeiten. Dieſem Uebel vorzubeugen, will der Alfons,
daſs man faſt Um jeden ret wenigſtens und vor allem den be⸗
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treffenden Pfarrkindern die Gelegenheit verfchaffe eine ordentliche
General⸗ oder Wiederholungsbeicht abzulegen; ſelbſtverſtändlich muſs
aber auch hier die anberaumte Zeit und die Zahl der berechtigten
Pönitenten berückſichtigt werden. Für die anderweitigen Pönitenten

man (Sdann, was die mſtände erlauben.thut
Das waären nun die auptfälle der ſupererogatoriſchen Leiſtungen,

bei welchen der Beichtvater auf die umſtehenden Pönitenten Rückſicht
nehmen kann nd reſpective ſoll Wie ereits ausgeſprochen, iſt zur
Ausübung der distributiven Gerechtigkeit und des wohlgeordneten
apoſtolifchen Eifers das Bedürfnis des jeweiligen Pönitenten
vereinbaren mit der Menge und dem Bedürfnis der übrigen, ſo wie
auch mit der mehr oder minderen Leichtigkeit oder Schwierigkeit für
dieſen und jenen, ſich einer anderen gelegeneren Zeit wieder ein⸗
zuſtellen. Bekanntlich önnen zur Abkürzung auch einige der
rituellen Gebete ausgelaſſen werden.

Wenn der Beichtvater zur eiſtung des weſentlich Nothwendigen
und Pflichtmäßigen keine Rückſicht auf die enge der umſtehenden
Pönitenten nehmen ſoll N faciat OPUS Dei negligenter, ſo kann und
reſpective ).oll ES mit üghei In den anderen ällen; denn als⸗

deébitor, ita aMen Ut Omnia ordinate Hant.dann iſt omnibus
Wenn gemã dem Catech Rom II

gute was Im chriſtlichen zurückgeblieben iſt, vorzüglich dem
rechten Gebrauch de Bußſacramentes (mit Hinordnung auf die hoch
heilige Euchariſtie verdanken iſt; nd gemäß dem Alfons
St 88 R OSt nichts wirkſamer zur
Ehre Gottes nd zum elle der Seelen beiträgt, als die Let Ver—
waltung desſelben Sacramen (mit derſelben Hinordnung); und
enn andererſeits die praktiſche Beobachtung des fraglichen Ausſpruches
des Lehrers gewi viel zu dieſer rechten und eifrigen Verwaltung
eiträgt, ſo ſieht man, von welcher Wichtigkeit die re Auffaſſung
desſelben Ausſpruches ſein muſ

— mn Verbindung mit der conſequenten
Praxis

Mautern ＋ 200 Arnoldi

XIV (Privilegium der Beuroner⸗Congregation,
betreffend den ebrau des Missale und Breviarium
monasticum für auswärtige Prieſter.) Iu and 44, Heft
dieſer Zeitſchrift ahrgang 1891, 910 —911 (sub NIO
wurden von competenter Elte die Regeln angegeben, welche ſowohl
für Weltprieſter, als auch für RegularPrieſter gelten, dieſelben
In Kirchen oder apellen des Benedictiner⸗Ordens celebrieren und
ſich des Missale monasticum bedienen. Es dürfte für manchen Leſer
der Quartalſchrift von Intereſſe ſein 3 erfahren, daſs für die Klöſter
und Kirchen der Beuroner Benedictiner⸗Congregation von unſerem
glorrei regierenden eiligen ater Leo III noch
faſſendere Vergünſtigungen gewährt wurden. Sie beſtehen darin, daſs


